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RUNDSCHREIBEN NR. 88/2020 
Entfristung der Anwendung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf 
Restaurantdienstleistungen und Einbeziehung der Getränke 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie gerade in der Telefonkonferenz besprochen, angehängt der Beschluss der 
Wirtschaftsministerkonferenz vom 30. November 2020 in Sachen reduzierten 
Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. 
 
Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich für die Entfristung der Anwendung 
des reduzierten Mehrwertsteuersatzes aus sowie auch für die Einbeziehung der 
Getränke. Begründet wird dies neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auch mit Wettbewerbsnachteilen gegenüber den europäischen Nachbarlän-
dern. 
 
Im Ergebnis bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, sich innerhalb der Bundesregierung für diesen Vorschlag einzuset-
zen und in der Frühjahrssitzung der Wirtschaftsministerkonferenz zu berichten. 
 
Mit besten Grüßen 
 

 
 
RA Jürgen Benad 
Geschäftsführer 
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